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Corona | Antrag und Abschlagszahlungen Überbrü-
ckungshilfe III (BMWi)

Die Abschlagszahlungen und die Antragstellung starten im Monat Februar 2021. Die regulären
Auszahlungen erfolgen wie bei der Überbrückungshilfe II und den außerordentlichen Wirtschafts-
hilfen über die Länder. Die regulären Auszahlungen starten im Monat März 2021.

Hintergrund: Die Antragstellung erfolgt weiterhin über die bundesweit einheitlich digitale Platt-
form www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

Unternehmen müssen Anträge wie bisher bei der Überbrückungshilfe II und den außerordentli-
chen Wirtschaftshilfen elektronisch durch prüfende Dritte (d.h. Steuerberater/innen, Wirtschafts-
prüfer/innen, vereidigte Buchprüfer/innen und/oder Rechtsanwälte/innen) über die Überbrü-
ckungshilfe-Plattform stellen (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de).

Soloselbstständige, die Neustarthilfe beantragen, können direkt Anträge stellen (www.ueberbrue-
ckungshilfe-unternehmen.de) und dazu das von der Steuererklärung bekannte ELSTER-Zertifikat
nutzen.

Eine Übersicht aller Bewilligungsstellen der Länder steht hier zur Verfügung.

Hinweis
Zur NWB Arbeitshilfe "Corona-Überbrückungshilfe Phase 3 – Checkliste mit Berechnung" ge-
langen Sie hier.
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